
 

Bericht des Vorstands zu Punkt 8 der Tagesordnung gemäß §§ 203 Abs. 1 
Satz 1, Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4, Abs. 4 Satz 2 AktG (Beschlussfassung 
über die Schaffung eines genehmigten Kapitals II) 
 

 
 
Im Hinblick auf die Ermächtigung zum Ausschluss der Aktionäre vom Bezugsrecht für 
Spitzenbeträge sowie für Inhaber von Wandel- bzw. Optionsschuldverschreibungen wird auf 
den Bericht des Vorstands zu Punkt 7 der Tagesordnung verwiesen. 
 
Darüber hinaus wird die Verwaltung unter Tagesordnungspunkt 8 ermächtigt, das Be-
zugsrecht der Aktionäre gemäß §§ 203 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 2, 186 Abs. 3 Satz 4 
AktG auszuschließen. Diese Möglichkeit dient dem Interesse der Gesellschaft an der 
Erzielung eines bestmöglichen Ausgabekurses bei Ausgabe neuer Aktien. Die in § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG gesetzlich vorgesehene Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
versetzt die Verwaltung in die Lage, sich aufgrund der jeweiligen Börsenverfassung 
bietende Möglichkeiten schnell und flexibel sowie kostengünstig zu nutzen. Dadurch wird 
eine bestmögliche Stärkung der Eigenmittel im Interesse der Gesellschaft und aller 
Aktionäre erreicht. Durch den Verzicht auf die zeit- und kostenaufwendige Abwicklung des 
Bezugsrechts können der Eigenkapitalbedarf aus sich kurzfristig bietenden Marktchancen 
sehr zeitnah gedeckt sowie zusätzlich neue Aktionärsgruppen im In- und Ausland 
gewonnen werden. Diese Möglichkeit zur Kapitalerhöhung unter optimalen Bedingungen 
und ohne nennenswerten Bezugsrechtsabschlag ist für die Gesellschaft insbesondere 
deshalb von Bedeutung, weil sie Marktchancen schnell und flexibel in sich schnell 
ändernden bzw. auch in neuen Märkten nutzen und einen dadurch entstehenden 
Kapitalbedarf gegebenenfalls auch sehr kurzfristig decken können muss.  
 
Der Ausgabebetrag und damit das der Gesellschaft zufließende Entgelt für die neuen Aktien 
wird sich am Börsenpreis der schon börsennotierten Aktien orientieren und den aktuellen 
Börsenpreis nicht wesentlich – voraussichtlich nicht um mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht 
um mehr als 5 % – unterschreiten. Diese Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses 
beschränkt sich auf maximal 10 % des im Zeitpunkt des Wirksamwerdens und des im 
Zeitpunkt der Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals, wobei diejenigen 
Aktien anzurechnen sind, für die das Bezugsrecht der Aktionäre in Anwendung des § 186 
Abs. 3 Satz 4 AktG bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Ausgabe von Wandel- bzw. 
Optionsschuldverschreibungen und/oder bei Ausnutzung der Ermächtigung zur Veräußerung 
eigener Aktien ausgeschlossen ist. Insgesamt ist damit sichergestellt, dass in 
Übereinstimmung mit der gesetzlichen Wertung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG die Interessen 
der Aktionäre bei einer Ausnutzung des genehmigten Kapitals unter Ausschluss der 
Aktionäre vom Bezugsrecht angemessen gewahrt werden. 
 
 
Hamburg, im März 2005 
 
Beiersdorf Aktiengesellschaft 
 


